
Noch bis weit in die 
Neuzeit hinein galt 
Religionslosigkeit – 
konkret: der Atheis-
mus, als etwas Gefähr-
liches. So plädierte 
der englische Philo-
soph John Locke in 
seinem um 1685 ent-
standenen Toleranz-

brief („A Letter concerning Toleration“) zwar mit 
großem Nachdruck dafür, unterschiedliche religiöse 
Überzeugungen politisch zu dulden und dass dieje-
nigen Menschen, die sich nicht zu derjenigen Re-
ligion bekennen, der sich die meisten Bürger eines 
Staates verpfl ichtet fühlen, grundsätzlich in den vol-
len Genuss der bürgerlichen Rechte kommen. Was 
Locke aber strikt ablehnte, war die Duldung von 
Atheisten: Den Gottesleugnern sei nichts hei-
lig und sie wären eine Bedrohung für die gesamte 
Gesellschaft . „Versprechen, Verträge und Eide, die 
das Band der menschlichen Gesellschaft  sind, kön-
nen keine Geltung für einen Atheisten haben. Gott 
auch nur in Gedanken wegnehmen, heißt dies alles 
aufl ösen“1.

Lockes französischer Zeitgenosse Pierre  Bayle 
hat allerdings – ebenfalls im letzten Viertel des 
17. Jahrhunderts – ganz anders argumentiert. Der 
bei Locke behauptete Zusammenhang zwischen 
Gottesglauben und Moralität leuchtete ihm nicht 

ein. Denn „(…) da die Erfahrung bezeugt, dass die-
jenigen, die an ein Paradies und eine Hölle glauben, 
fähig sind, alle Arten des Verbrechens auszuüben, 
so ist klar, dass die Neigung, Böses zu tun, nicht da-
her rührt, weil man nicht weiß, dass ein Gott sei, 
und dass sie durch die erlangte Erkenntnis von ei-
nem Gott, der da straft  und belohnt, nicht gebes-
sert wird“2. Während Locke den Gottesglauben als 
entscheidende und unverzichtbare Quelle der Mo-
ral betrachtet hat, hob Bayle die Bedeutung der al-
len Menschen gemeinsamen Vernunft  hervor. Die-
se nämlich könne „ohne irgendeine Kenntnis von 
Gott den Menschen überführen (…), dass es ehr-
bare Dinge gibt, da es schön und lobenswert ist, 
wenn man sie tut, (…) weil es der Vernunft  gemäß 
ist“3. Ohne Religion keine Moral – so dachte  Locke. 
Nicht die Religion, sondern die Vernunft  ist der 
entscheidende Moralgenerator – so dachte Bayle.

Aktuell wird nun vielfach behauptet, Religion 
motiviere regelrecht zu unmoralischem Verhalten 
(Intoleranz und Gewalt) – und dass deshalb eine 
religionslose Welt eine bessere Welt wäre. Der isla-
misch motivierte Terror, der die ersten beiden Jahr-
zehnte des dritten nachchristlichen Jahrtausends 
überschattet und inzwischen auch zahlreiche euro-
päische Gesellschaft en erreicht hat, ist das vielleicht 
augenfälligste Indiz, das als Beleg für diese Th ese 
herangezogen wird.

Indes, Muslime sind keinesfalls nur Täter, son-
dern vielfach auch Opfer religiös motivierter Ge-
walt. Als eine der am meisten verfolgten Volks-
gruppen der Welt gilt derzeit die muslimische 
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Die vorstehenden Hinweise auf zeitgenössische 
Phänomene im Islam, im Buddhismus sowie im or-
thodoxen Christentum können als Belege für die 
Richtigkeit des folgenden Zitats gelten: „Glaube an 
Gott kann den Menschen enthemmen, brutalisie-
ren, mit Ekel und Hass erfüllen. Angriff e auf ande-
re und deren Ermordung können als heilige Hand-
lung liturgisch inszeniert werden. Dies gab es seit 
den Anfängen der menschlichen Religionsgeschich-
te, und es betrifft   keineswegs nur bestimmte Religi-
onen im Unterschied zu anderen, sondern jede his-
torisch bekannte Religion“5.

In der Tat können im Namen jeder Religion In-
toleranz und Gewalt legitimiert und propagiert 
werden. Ungeachtet dessen aber gibt es auch eine 
gelungene Zivilisierung religiöser Geltungsansprü-
che. Als Beispiel dafür kann das evangelische Chris-
tentum in Deutschland gelten, jedenfalls wenn man 
sich an einen 2015 publizierten Grundlagentext 
des Rates der EKD hält. Die evangelische Kirche, 
so hieß es darin, bejaht grundsätzlich den Pluralis-
mus der Religionen und Weltanschauungen. Denn 
der christliche Glaube weiß, dass unterschiedliche 
„Überzeugungen im Blick auf das, was den Men-
schen unbedingt angeht, zur Endlichkeit religiöser 
Gewissheit gehören“. Und „da der christliche Glau-
be eine je eigene individuelle Gewissheit ist, kann 
er nicht verantwortlich vertreten werden, ohne das 
Recht divergierender religiöser Überzeugungen und 
damit das Recht des religiösen Pluralismus anzuer-
kennen und zu stärken“ 6.

Diese Zitate machen deutlich: Religion kann 
auch tolerant und friedlich sein. Zusammen mit 
den oben geschilderten Phänomenen ergibt sich 

Minderheit der Rohingya in Birma. Angesichts die-
ses Krisenherdes wird übrigens deutlich, dass der 
von dem Ägyptologen Jan Assmann behauptete Zu-
sammenhang zwischen religiöser Intoleranz und Ge-
walt sowie Monotheismus nicht wirklich besteht. Die 
Verfolger der Rohingya sind nämlich Buddhisten, 
also Vertreter einer nicht-monotheistischen Religion.

Und wie ist es mit dem Christentum? Auch hier 
muss man nicht in die Vergangenheit zurückgehen, 
um auf Phänomene der Gewalt im Namen des Glau-
bens zu stoßen. Dazu nur zwei Beispiele aus dem Be-
reich der russischen Orthodoxie: Im Vorfeld der für 
Ende November 2017 angesetzten Premiere eines 
Kinofi lms über Nikolaus II., den (von der orthodo-
xen Kirche als heilig verehrten) letzten russischen 
Zaren, und seine Aff äre mit der Tänzerin Matilda 
 Kschessinskaja gab es seitens christlicher Fundamen-
talisten so massive Drohungen gegen die Filmtheater, 
dass die beiden größten Kinoketten Russlands an-
gekündigt haben, den vermeintlich blasphemischen 
Film wegen Sicherheitsbedenken nicht zu zeigen. Im 
Hintergrund agierte hier off enbar die Organisation 
„Christlicher Staat – Heilige Rus“; schon der Name 
ist eine Anleihe bei der bekannten islamischen Ter-
rormiliz. Das sich hier manifestierende Gewaltpoten-
tial der russischen Orthodoxie hatte bereits vor an-
derthalb Jahrzehnten die Vorgänge um die am 14. 
Januar 2003 im Moskauer Andrej-Sacharov-Muse-
um eröff nete Kunstausstellung „Achtung, Religion!“ 
gezeigt; sie musste nach wenigen Tagen wieder ge-
schlossen werden, weil militante Christen verschie-
dene Exponate beschädigt beziehungsweise zerstört 
hatten.4

 4 Vgl. dazu: Ryklin, 
M. (2006): Mit dem 
Recht des Stärkeren. 
Die russische Kultur in 
Zeiten der ‚gelenkten 
Demokratie‘. Frankfurt 
a.M. 

5 Graf, F. W. (2014): 
Religion und Gewalt. 
Mord als Gottes-
dienst. In: FAZ vom 7. 
August 2014. (http://
www.faz.net/aktuell/
feuilleton/religion-
und-gewalt-mord-als-
gottesdienst-13084596.
html; Zugriff am 12. 
März 2018). 

6 Im Auftrag des Rates 
der Evangelischen 
Kirche in Deutschland 
herausgegeben vom 
Kirchenamt der EKD 
(2015): Christlicher 
Glaube und religiöse 
Vielfalt in evangelischer 
Perspektive. Ein Grund-
lagentext des Rates der 
Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD). 
Gütersloh, S. 20. 
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vernichten. Vielmehr mussten sich beide Parteien 
auf eine dauerhaft e Koexistenz unterschiedlicher re-
ligiöser Orientierungen einstellen. Diesem Erfor-
dernis entsprachen dann die religionspolitischen 
Regelungen des Augsburger Religionsfriedens von 
1555 und des Westfälischen Friedens von 1648, der 
eine Bekräft igung und verbindliche Auslegung der 
1555 getroff enen Vereinbarungen darstellte.

Der Augsburger Religionsfrieden hat zwar eine 
Wiederherstellung der Glaubenseinheit ausdrück-
lich ins Auge gefasst. Im Vordergrund stand aber 
der politische Zweck der Friedenssicherung. Das 
Halten dieses Friedens blieb auch im Fall eines 
Misslingens der Überwindung der Glaubensdiff e-
renzen geboten. Infolge dieser Trennung von po-
litischer und religiöser Ebene kam es faktisch zur 
Etablierung eines religionsneutralen Reichsrechts, 
das oberhalb der widerstreitenden konfessionel-
len Wahrheitsansprüche stand. Aufgrund dessen 
gilt der Augsburger Religionsfrieden als Zeugnis ei-
nes Epochenbruchs, konkret: als Dokument einer 
beginnenden „(…) Revolutionierung des Verfas-
sungsdenkens (…); das weltliche Recht hat sich von 
dem theologisch-kirchlichen Absolutheitsanspruch 
beider Seiten gelöst und sich in seiner Struktur 
neutralisiert“7. Insofern begann bereits 1555 „(…) 
die bahnbrechende Entwicklung des modernen 
Staatskirchenrechts zu einer konfessionell neutralen 
weltlichen Rahmenordnung, die mehreren konkur-
rierenden Religionsgemeinschaft en Schutz und Ent-
faltungsfreiheit garantiert und ihre Störung durch 
die Gegenseite ausschließt“8. – Entscheidend war 
bei all dem die ausdrückliche reichsrechtliche Lega-
lisierung der seit dem Wormser Edikt von 1521 ge-
ächteten Parteigänger der Luther’schen Lehre; jetzt 
durft e es also zwei Christentümer geben.

In der Zeit zwischen dem Abschluss des Augs-
burger Religionsfriedens und dem Dreißigjähri-
gen Krieg, in dem sich seit 1618 die konfessionel-
len Konfl ikte erneut gewaltförmig entluden, gab es 
zahlreiche Auseinandersetzungen über die Ausle-
gung des Vertragswerkes von 1555. Eine wichtige 
Rolle spielte dabei der Streit über die Stellung der 
Calvinisten 9, deren rechtliche Gleichstellung mit 
den Lutheranern 1648 schließlich vollzogen wurde. 
Die Bedeutung des Westfälischen Friedens, der eine 
für die deutsche Geschichte der Neuzeit wichtige 
Phase politischer Stabilität einleitete, besteht über-
dies in der Schaff ung eines Verfahrensrechts, das es 
erlaubte, die Auslegungskontroversen des Friedens 
von 1555 rechtlich-politisch zu kontrollieren. Vor 
allem aber spiegelt sich im Vertragswerk von 1648 
an mehreren Punkten das Bewusstsein dafür, dass 
die (Wieder-)Herstellung religiöser Einheitlichkeit 
nicht nur reichsweit eine Illusion, sondern auch im 
Blick auf die einzelnen Territorien nicht realistisch 
ist, zumal eine Fremdbestimmung in Glaubens-
dingen zunehmend als unangemessen eingeschätzt 
wurde.

also der bereits in der Überschrift  dieses Abschnitts 
ausgedrückte Befund: Religion hat einen Januskopf.

II. Der lange Weg zur Toleranz
Eben war das evangelische Christentum in Deutsch-
land als Beispiel für die gelungene Zivilisierung ei-
ner Religion genannt worden. Dem ist etwas genau-
er nachzugehen, denn im Blick auf die Bewältigung 
gegenwärtiger religionspolitischer Herausforde-
rungen stellt sich naturgemäß die Frage, welcher 
konkrete Weg dazu geführt hat, dass eine religiöse 
Formation die Situation eines religiös-weltanschau-
lichen Pluralismus ausdrücklich zu begrüßen ver-
mag.

Wenn man verstehen will, wie sich die Entwick-
lung vom Absolutheitsanspruch zur Pluralismus-
off enheit vollzogen hat, muss man ins 16. Jahrhun-
dert zurückgehen, das Zeitalter der Reformation. 
Die Diff erenzierung des lateineuropäischen Chris-
tentums, die sich in dieser historischen Phase voll-
zogen hat, führte zunächst zu einer faktischen Ko-
existenz mehrerer christlicher Konfessionen im 
selben kulturell-geographischen Raum. Allerdings 
kam in dieser Zeit noch immer der auf den protes-
tantischen Staatstheoretiker (und Mediziner) Hen-
ning Arnisaeus (1570-1636) zurückgeführten Ma-
xime „religio vinculum societatis“ ein hohes Maß 
an Plausibilität und Normativität zu. Nach diesem 
Grundsatz ist der Zusammenhalt des politischen 
Gemeinwesens auf religiöse Einheitlichkeit ange-
wiesen.

Dieses alteuropäische Prinzip leitete damals 
Denken und Handeln aller maßgeblichen religiösen 
und politischen Akteure. Dies gilt off ensichtlich für 
die Altgläubigen, die politisch insbesondere durch 
die katholischen Habsburger gestützt wurden, wel-
che seit 1438 die Kaiser des Heiligen Römischen 
Reiches deutscher Nation stellten. Sie versuchten, 
die reformatorische Bewegung aufzuhalten oder zu-
rückzudrängen. Doch dies gilt genauso für die re-
formatorische Seite. Schon seit den 20er Jahren des 
16. Jahrhunderts hatten verschiedene Territorial-
fürsten die Neuorganisation der Kirchentümer in 
ihren Machtbereichen übernommen und dadurch 
den reformatorischen Impulsen zum realgeschicht-
lichen Durchbruch verholfen. Dabei handelte es 
sich faktisch um eine politisch gesteuerte Herstel-
lung religiöser Einheitlichkeit im Herrschaft sgebiet 
eines Landesherrn, der sich dadurch einen maßgeb-
lichen Einfl uss in kirchlichen Fragen sicherte; da-
mit war das sogenannte landesherrliche Kirchenre-
giment etabliert, das im Deutschen Reich bis 1918 
Bestand haben sollte. – In jedem Fall ging es nicht 
um die Ermöglichung, sondern um Verhinderung 
eines religiösen Pluralismus.

Allerdings vermochte es weder die reformato-
rische Seite, die altgläubige Verkündigungs- und 
Kultpraxis reichsweit zu überwinden, noch gelang 
es der katholischen Seite, den Protestantismus zu 

7 Heckel, M. (1989): 
Säkularisierung. 
Staatskirchenrecht-
liche Aspekte einer 
umstrittenen Katego-
rie (1980). In: ders., 
Gesammelte Schriften. 
Staat – Kirche – Recht 
– Geschichte, hrsg. von 
Klaus Schlaich, Tübin-
gen (Jus Ecclesiasticum 
38), 773–911 (Band 2), 
Zitat: S. 901. 

8 Heckel, M. (2007): 
Vom Religionskonfl ikt 
zur Ausgleichsordnung. 
Der Sonderweg des 
deutschen Staats-
kirchenrechts vom 
Augsburger Religions-
frieden 1555 bis zur 
Gegenwart. München 
(Abhandlungen der 
Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften 
– Philosophisch-Histo-
rische Abteilung, Neue 
Folge 130), S. 29 
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mehr gewaltförmig ausgetragen werden. Langfristig 
jedoch hat diese Konstellation einer erzwungener-
maßen friedlichen Koexistenz eine Haltung beför-
dert, die nicht mehr nur von widerwilliger Dul-
dung, sondern tendenziell auch von einem gewissen 
Respekt gegenüber anderen religiösen Überzeugun-
gen geprägt ist. In Verbindung mit einer sich seit 
dem 17. Jahrhundert zunehmend verbreitenden Ab-
lehnung der Fremdbestimmung in Glaubensdingen 
konnte diese Haltung dazu anregen, nach Begrün-
dungsformen für eine Bejahung des religiösen Plu-
ralismus zu suchen, die sich aus der Logik der eige-
nen Glaubensüberzeugungen ergeben.

Ein für das deutsche evangelische Christentum 
wegweisendes Ergebnis dieser Suche war die von 
der Kammer für Öff entliche Verantwortung der 
EKD vorgelegte Denkschrift  „Evangelische Kir-
che und freiheitliche Demokratie“ von 198510. Be-
reits dieser Text enthielt eine positive Würdigung 
der verfassungsrechtlich verankerten Religions- 
und Gewissensfreiheit in Verbindung mit der welt-
anschaulichen Neutralität des Staates. Dieser habe 
„das politische Gemeinwesen so zu gestalten (…), 
daß die Freiheit des Glaubens und des Gewissens 
zu ihrem Recht und zu ihrer Entfaltung kommen 
können“11. Der am Ende von Abschnitt 1 zitier-
te EKD-Text von 2015 setzt diese Einsichten vor-
aus und formuliert auf ihrer Grundlage eine aus ge-
nuin evangelisch-christlicher Glaubensgewissheit 
abgeleitete Hochschätzung des religiösen Pluralis-
mus. Dabei wird in beiden Texten selbstkritisch ein-
geräumt, dass die darin entfalteten Überzeugun-
gen keineswegs immer schon zum Gemeingut der 
protestantischen politischen Ethik gehörten. Viel-

Bereits die religionspolitischen Arrangements 
des 16. und 17. Jahrhunderts haben die religiösen 
Akteure also zu ersten Lockerungsübungen in Sa-
chen Pluralismus genötigt. Die verfassungsrecht-
liche Entwicklung seit der Spätaufk lärung führte 
dann zu einer immer deutlicheren Durchsetzung 
des Grundrechts der individuellen Glaubensfrei-
heit. Der vollständige Verzicht des Staates darauf, 
sich mit einer bestimmten Religion oder Konfessi-
on zu identifi zieren sowie die Ausweitung der Glau-
bensfreiheit zur Weltanschauungsfreiheit waren in 
Deutschland freilich erst mit dem Staatskirchen-
verbot der Weimarer Reichsverfassung von 1919 
erreicht. Deren religionsrechtliche Bestimmungen 
– genauer: die Art. 136–138 sowie Art. 141 – wur-
den 1949 über den Art. 140 des am 23. Mai 1949 in 
Kraft  getretenen Grundgesetzes für die Bundesre-
publik Deutschland zum vollgültigen Verfassungs-
recht auch der zweiten deutschen Demokratie. Hier 
gelten sie bis heute fort, wobei sie im engsten Zu-
sammenhang mit den in Art. 4 Abs. 1 und 2 Grund-
gesetz garantierten Rechten zu interpretieren sind.

Die bisherigen Ausführungen haben zunächst 
deutlich gemacht, dass es gesamtgesellschaft liche 
Entwicklungen waren – konkret: die Unmöglichkeit 
einer gewaltsamen Herstellung religiöser Einheit-
lichkeit –, die (auch) das evangelische Christentum 
zu einem Arrangement mit dem religiösen Pluralis-
mus genötigt haben. Die seit 1555 praktizierte To-
leranz war nur eine zähneknirschende, denn die 
selbstverständlich weiterbestehenden theologischen 
Alleinvertretungsansprüche wurden gerade nicht 
eliminiert, sondern lediglich politisch neutralisiert 
– sie mussten jetzt diskursiv und konnten nicht 

9 Vgl. dazu: Leonhardt, 
R. (2017): Religion und 
Politik im Christentum. 
Vergangenheit und 
Gegenwart eines span-
nungsreichen Verhält-
nisses. Baden-Baden, 
S. 213–216. 
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mehr verdanken sie sich einer ausdrücklichen Kor-
rektur der älteren evangelischen Staatslehre12, so 
dass die Zustimmung zu den „normativen Grund-
lagen des modernen Rechtsstaates“ vielfach „auch 
gegen Widerspruch und Zögerlichkeit der Kirchen 
durchgesetzt“13 werden mussten.

III. Lehren aus der Geschichte?
Die Hinweise zum langen Weg, den das evangeli-
sche Christentum zurückzulegen hatte, um einen 
positiven Zugang zu Toleranz und Pluralismus zu 
fi nden, haben exemplarisch gezeigt: Die Zivilisie-
rung von Religionen, ihre konsequente Distanzie-
rung von Intoleranz und Gewalt, ist kein ‚Selbstläu-
fer‘. Als erste Stufe einer solchen Zivilisierung kann 
die – üblicherweise von außen aufgenötigte – Ein-
sicht gelten, dass das Nebeneinander unterschiedli-
cher religiöser Überzeugungen zu den unhintergeh-
baren Konstellationen der globalisierten Moderne 
gehört. Wo diese Einsicht verinnerlicht wurde, kön-
nen die religiösen Akteure – und dies ist die zweite 
Zivilisierungsstufe – Argumente zugunsten von To-
leranz und Pluralismus in den eigenen Traditionen 
suchen und fi nden.

Was folgt aus diesen Erkenntnissen für die ein-
gangs skizzierte gegenwärtige Situation, in der die 
Religion vielfach (wieder) als totalitäre und ge-
waltaffi  ne friedensgefährdende Macht wahrgenom-
men wird? – Diese Frage kann hier nicht umfassend 
beantwortet werden. Ich beschränke mich daher auf 
eine gegenwärtig in Deutschland besonders akute 
religionspolitische Herausforderung; gemeint ist die 
beabsichtigte und erwünschte Integration von Mus-
limen in die Rechtsordnung des Grundgesetzes.14

Grundsätzlich gilt: Im Islam insgesamt hat sich 
während der letzten etwa 150 Jahre ein Wandel voll-
zogen – von einer relativ großen Toleranz hin zu ei-
ner bisweilen extremen Intoleranz gegenüber allen 
Phänomenen von Pluralität.15 Daraus folgt, dass es 
im Islam off ensichtlich Traditionen gibt, die eine re-
ligiös begründete Affi  rmation des modernen Plu-
ralismus möglich machen könnten. Die Aktuali-
sierung dieser Potentiale freilich kann der (in sich 
überdies äußerst inhomogenen) islamischen com-
munity in Deutschland nicht von außen verordnet 
werden; vielmehr bedarf es dafür einer innerisla-
mischen Verständigung – analog zu jener Zivilisie-
rung der religiösen Absolutheitsansprüche, für die 
der deutsche Protestantismus mehrere Jahrhunder-
te gebraucht hat. Allerdings kann und sollte dieser 
wünschenswerte Prozess fl ankiert und möglicher-
weise forciert werden durch den engagierten Schutz 
der säkularen Rahmenordnung – einschließlich ei-
ner konsequenten Durchsetzung des Rechtsgehor-
sams. Denn die säkulare Rahmenordnung bildet ei-
nerseits die unverzichtbare Voraussetzung für die 
Gestaltung einer gewaltfreien multireligiösen Zu-
kunft ; ihre Respektierung durch die in Deutsch-
land lebenden Muslime ist andererseits keineswegs 

durchweg selbstverständlich. Angesichts dessen hat 
die EKD 2015 ausdrücklich betont: „Die evangeli-
sche Kirche unterstützt staatliches Recht, (…) wo 
es (…) religiösen oder familiären Traditionen ent-
gegentreten muss, insbesondere in Hinblick auf die 
Gleichberechtigung der Geschlechter“16. – Diese im 
Namen elementarer Menschenrechte vorgetragene 
Unterstützung des säkularen Rechts sollte auch im 
Blick auf andere den Islam betreff ende Th emen gel-
tend gemacht werden. Zu nennen sind hier etwa der 
Umgang mit Homosexuellen, die Haltung zum Ju-
dentum17 sowie, ganz grundsätzlich, die Verhältnis-
bestimmung von Religion und Staat.

Das damit vorgetragene Plädoyer für eine 
Bewahrung und Stärkung der Säkularität des 
weltanschaulich neutralen Staates als Voraus-

setzung für die friedliche Koexistenz und 
Konkurrenz zivilisierter Religion(en) ist nicht 
einfach nur ein Gebot politischer Klugheit. 

Sondern es kann auch als ein aus historischen 
Erfahrungen gespeister genuin protestantischer 

Debattenbeitrag gelten. 

Denn die nachgezeichnete Entwicklung vom Abso-
lutheitsanspruch zur Pluralismusoff enheit hat deut-
lich gemacht, dass der Zivilisierungsprozess des 
evangelischen Christentums, sein langer Weg zur 
Toleranz, seit dem 16. Jahrhundert von der Aufrich-
tung einer neutralen weltlichen Rahmenordnung 
fl ankiert wurde. Wo diese erodiert, dort droht er-
neut die Gefahr von Intoleranz und Gewalt – auch 
im Namen der Religion.

10 Vgl. dazu: Leonhardt, 
Religion und Politik im 
Christentum (Anm. 9), 
S. 385–393. 

11 Evangelische Kirche 
und freiheitliche 
Demokratie. Der Staat 
des Grundgesetzes als 
Angebot und Aufgabe.
Eine Denkschrift der 
Evangelischen Kirche 
in Deutschland (1985), 
Gütersloh 1990, S. 26f. 

12 Vgl. o. A, S. 14–17. 

13 Vgl. Christlicher 
Glaube und religiöse 
Vielfalt in evangelischer 
Perspektive (Anm. 6), 
S. 23f. 

14 Vgl. dazu: Leonhardt, 
R. (2018): Religiöser 
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